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Auskunft 

Klappe Durchwahl 

B e a n t w 0 r tun g 

der Anfrage der Abgeordneten Dr. FEURSTEIN und Kollegen 

vom 18. Mai 1988, Nr. 2138/J, betreffend Zusammenlegung 

der Hörbüchereien des Verbandes der Kriegsblinden und 

des österreichischen Blindenverbandes. 

Zunächst sind zu den Sachverhaltsdarstellungen der parlamenta­

rischen Anfrage Richtigstellungen geboten: 

1. Die Hörbücherei des Verbandes der Kriegsblinden österreichs 

erhiel t in den letzten Jahren nicht 2,0 MilI. S, sondern 

zwischen 1,2 Mill.S und 1,5 Mill.S pro Jahr. 

2. Es entspricht nicht den Tatsachen, daß es am 11. Juni 1987 

zu einer Vereinbarung gekommen ist, wonach noch bis zum 

Jahre 1992 beide Hörbüchereien ~rforderlich seien, um den 

Wünschen aller blinden Hörer gerecht zu werden. Es handelt 

sich vielmehr um unverbindliche Äußerungen von den Obmän­

nern der beiden Blindenverbände. Von einer bestehenden 

losen Arbeitsgemeinschaft kann ebenfalls nicht gesprochen 

werden, weil bislang Beratungen und Zusammenkünfte nicht 

stattgefunden haben. Die einzige schon bisher bestan-

dene Verbindung besteht im Austausch des jährlichen 

Produktionsplanes, um eine Doppelproduktion von Hörbüchern 

zu vermeiden. 
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3. Es ist mehr als fraglich, ob mit 1. Jänner 1993 die umfang­

reiche Hörbücherei des Verbandes der Kriegblinden öster­

reichs vom österreichischen BI indenverband von den räum­

lichen Gegebenheiten her übernommen werden kann. Denn 

derzeit sind Produktion und Verleih der Hörbücherei des 

österreichischen BI indenverbandes dis loz iert: Die Produk­

tion der Hörbücher erfolgt in Wien, der Verleih in Graz. 

4. Von einer Umgehung der Vereinbarung kann ebenso nicht 

gesprochen werden, weil eine solche nicht besteht, ebenso­

wenig von einem Vertrauensbruch gegenüber den Zivilblinden. 

Unwahr ist auch die Aussage, daß "der Aufbau der beiden 

Hörbüchereien praktisch ausschließlich aus' Mitteln des 

Ausgleichstaxfonds erfolgt ist", denn der jährliche Be­

triebsaufwand der Hörbücherei der Kriegsblinden wurde 

bisher maximal im halben Ausmaße aus dem Ausgleichstaxfonds 

gefördert, die andere Hälfte des Aufwandes wurde durch 

Förderungen von Gebietskörperschaften und durch Spenden der 

Hörer abgedeckt. 

A n fra g e 

1) Ist es richtig, daß das Bundesministerium für Arbeit und 

Soziales gemeinsam mit Präsident Karrer von der Zentralor­

ganisation der Kriegsopfer in österreich eine Ubergabe der 

Hörbücherei der Kriegsblinden österreichs an eine Geschütz­

te Werkstätte betreibt? 

A n t W 0 r t 

Die Hörbücherei des Verbandes der Kriegsblinden österreichs 

und jene des österreichischen Blindenverbandes werden aus 

den Mitteln des Ausgleichstaxfondsgefördert. Der Fonds 

wird vom Bundesminister für Arbeit und Soziales unter 

Anhörung eines Beirates (§ 10 Abs. 2 des Invalideneinstel-
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I ungsgesetzes 1969) verwal tet. Das Bundesministerium für 

Arbeit und Soziales ist seit Jahren bestrebt, die beiden 

Hörbüchereien zusammenzuführen, und zwar einerseits um die 

Mittel des Ausgleichstaxfondi zweckmäßig, sparsam und 

wirtschaftlich einzusetzen, andererseits deshalb, weil nur 

noch etwa 15 v.H. der Hörer des Verbandes der Kriegsblinden 

österreichs zum Personenkreis der Kriegsbeschädigten zäh­

len. Hiebei ist überdies noch die Altersstruktur der Hörer 

aus dem Kreis der Kriegsblinden zu berücksichtigen, die in 

wenigen Jahren ohnedies eine Fusion der beiden Hörbüche­

reien zur Folge haben wird. 

Aus finanziellen Gründen ist es aber auch nicht angezeigt, 

zwei voneinander getrennt geführte Hörbüchereien zu för­

dern, weil nach Ansicht des Bundesministeriums für Arbeit 

und Soziales eine Hörbücherei für alle Blinden österreichs 

genügt. Die Zusammenführung der beiden Hörbüchereien sollte 

möglichst im vollsten Einvernehmen zwischen den heiden 

Blindenverbänden erfolgen. 

Die Mitglieder dea Ausgleichstaxfonds-Beirates haben in den 

letzten Jahren bei den Beschlußfassungen über die Gewährung 

von Förderungen für den Betrieb der Hörbüchereien wieder­

holt auf die Unzweckmäßigkeit und Unwirtschaftlichkeit der 

Führung von zwei Hörbüchereien in österreich hingewiesen 

und daher auf eine Zusammenlegung gedrängt. Der Beirat hat 

überdies zum Ausdruck gebracht, in Hinkunft pos i ti ve Be­

schlußfassungen über die Gewährung von Subventionen für die 

Hörbüchereien von eingeleiteten Maßnahmen über deren Fusion 

abhängig zu machen. 

Die beiden Obmänner der österreichischen Blindenverbände 

bekunden zwar Gesprächsbereitschaft in bezug auf.die Zusam­

menlegung der Hörbüchereien; sie sagten auch zu, in einer 

Arbeitsgemeinschaft die nächsten Schritte mit dem Ziel der 

Zusammenflihrung zu beraten, ein Arbeitsübereinkommen auszu­

arbeiten und darüber das Bundesministerium für Arbeit und 

Soziales bis zum Herbst 1987 zu informieren. Zu einem 

Ubereinkommen ist es aber bislang nicht gekommen. 
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Da die Bemühungen des Bundesministeriums für Arbeit und 

Soziales um eine Fusion der beiden Hörbüchereien von großen 

Schwierigkeiten begleitet sind und die beiden Blindenver­

bände offenbar darauf beharren, beide Hörbüchereien zumin­

dest noch einige Jahre nebeneinander zu führen, muß sich 

das Ressort im Hinbl ick auf einen sparsamen, wirtschaft­

lichen und zweckmäßigen Einsatz der Förderungsmittel vorbe­

halten, auch andere Lösungsmöglichkeiten in Erwägung zu 

ziehen. 

Es ist daher nicht richtig, daß das Bundesministerium für 

Arbeit und Soziales gemeinsam mit dem Präsidenten der 

Zentralorganisation der Kriegsopfer- und Invalid~nvArbÄnde 

österreichs, Bundesrat a.D. Friedrich Karrer, eine Ubergabe 

der Hörbücherei der Kriegsblinden österreichs an eine 

Geschützte Werkstätte betreibt, sondern die Zentral stelle 

prüft, ob nicht allenfa 11 s im Bereiche einer bestehenden 

Geschützten Weikstätte für Behinderte die Ubernahme und 

nach kaufmännischen Grundsätzen ausgerichtete Führung nur 

einer österreichischen Hörbücherei möglich ist. Dipser 

Aspekt zielt auch darauf, neue Arbeitsplätze für Behinderte 

zu schaffen, bei gleichzeitiger Versorgung zusätzlicher 

Behindertengruppen. 

A n fra g e 

2) Welche finanziellen Uberlegungen stehen hinter einer 

solchen Transaktion? 

A n t w 0 r t 

Maßgebend für das Bestreben des Bundesministeriums . für 

Arbeit und Soziales, die beiden österreichischen Hörbüche­

reien zu fusionie~enr ist der sparsame, ·wirtschaftliche und 

zweckmäßige Einsatz der Mittel des Ausgleichstaxfonds, der 

zu einer Reduzierung der bisher gewährten subventionen 

führen soll. 

2052/AB XVII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original)4 von 6

www.parlament.gv.at



- 5 -

A n fra 9 e 

3) Aus welchen Gründen sind Sie nicht bereit, die Empfehlung 

des Beirates des Ausgleichstaxfonds, die beiden Hörbüche­

reien zusammenzulegen, zu beachten? 

Antwort 

Der Beirat des Ausgleichstaxfonds hat in erster Linie 

darauf gedrängt, die beiden Hörbüchereien zu einer einzigen 

zusammenzufassen, ganz gleich, welche Organisation letzt­

lich im Stande ist, diese Hörbücherei im Dienste aller 

Sehbehinderten und auch anderen Behindertengruppen zu 

führen. Da die beiden Blindenverbände bisher nicht in der 

Lage waren, ein Arbeitsübereinkommen über die Zusammenfüh­

rung der Hörbüchereien und eine zweckmäßige Weiterführung 

einer einzigen Hörbücherei auszuarbeit~n, hat der Aus­

gleichstaxfonds-Beirat in seinen l~tzten Sitzungen auch 

andere Lösungsmöglichkeiten beraten. 

A n fra 9 e 

4) Haben Sie den Beirat des Ausgleichstaxfonds vOn der Absicht 

informiert, die Hörbücherei des Verbandes der Kriegsblinden 

östereichs an eine Geschützte Werkstätte zu übergeben? 

A n t w 0 r t 

In der Sitzung vom 28. Oktober 1987 hat der Beirat des 

Ausgleichstaxfonds eine allfällige Ubernahme der Hörbüche­

rei des Verbandes der Kriegsblinden österreichs durch eine 

Geschützte Werkstätte positiv aufgenommen. 
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A n fra g e 

5) In welchem Ausmaß sollen die beiden Hörbüchereien in Hin­

kunft aus Mitteln des Ausgleichstaxfonds unterstützt 

werden? 

A n t w 0 r t 

Um den Betrieb der Hörbücherei nicht zu gefährden, wurde 

dem Verband der Kriegsblinden österreichs für das Jahr 1988 

aus den Mitteln des Ausgleichstaxfonds eine Subvention in 

Höhe von 1,300.000 S bewilligt. über das bereit~ vorliegen­

de Förderungsansuchen des österreichischen Blindenverbandes 

wird nach Befassung des Beirates des Ausgleichstaxfonds in 

seiner nächsten Sitzung entschieden werden. Die Gewährung 

von Förderungen für 1989 wird vornehmlich von ernsten 

Bemühungen der beiden Blindenverbände über die Zusammenle­

gung ihrer Hörbüchereien abhängen. 

A n fra g e 

6) Werden Sie mit dem österreichischen Blindenverband Verhand­

lungen aufnehmen, um eine Lösung für die Einrichtung Hör­

bücherei zu finden, die für die blinden Menschen in öster­

reich eine echte Hilfe darstellt? 

A n t w 0 r t 

Die überlegungen des Bundesministeriums für Arbeit und 

Soziales und des Beirates des Ausgleichstaxfonds sind 

beiden Blindenverbänden seit langem bekannt, wobei zur 

Lösung des Problems Hilfe nicht nur seitens des Bundesmi­

nisteriums für Arbeit und Soziales, sondern auch von Oach~ 

organisationen - bisher ohne Erfolg - angeboten worden ist. 

Es liegt nun an den beiden Blindenverbänden, geeignete 

Lösungsvorschläge darzulegen. 
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